
Unser Land.  
Unsere Versicherung.

oesa.de/unfall

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

70 %  
aller Unfälle  
passieren in der 

Freizeit.

Lass dich nicht stoppen! Unfälle können überall und jederzeit passieren, sei es zu Hause oder in 
der Freizeit. Oft führen sie zu finanziellen und organisatorischen Herausforderungen, für die die 
gesetzliche Versicherung nicht ausreicht. Um so wichtiger ist es, sich angemessen abzusichern. 
Der ÖSA UnfallSchutz bietet Sicherheit und ermöglicht es, sorgenfrei durchs Leben zu gehen.

Die gesetzliche Unfallversicherung kommt nur für Unfälle auf, 
die während der beruflichen Tätigkeit, der Ausbildung, in der 
Schule oder in der Kindertagesstätte sowie auf dem direkten 
Hin- und Rückweg passieren. Sie gilt in der Regel im Inland und 
leistet erst ab einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 %.

Die private Unfallversicherung bietet Ihnen viele Vorteile. Der 
weltweite Rund-um-die-Uhr-Schutz gilt in der Freizeit, auf Rei-
sen, bei Sport und Hobby sowie auch während der beruflichen 
Tätigkeit, der Ausbildung und in der Schule. Bei jedem erkenn-
baren Invaliditätsgrad bekommen Sie eine Leistung aus der 
privaten Unfallversicherung. 

DIE GESETZLICHE UND DIE PRIVATE UNFALLVERSICHERUNG IM VERGLEICH

FÜR WEN KOMMT EINE UNFALLVERSICHERUNG IN FRAGE? 
Eine Unfallversicherung ist für jede Person wichtig! Die ÖSA  
bietet für alle Altersgruppen verschiedene Pakete mit unter-
schiedlichen Vorteilen:
• Kinder
• Junge Erwachsene
• Erwachsene
• Ehepartner / Familie 
 
Dabei kann man zwischen den Tarifen Basis, Komfort oder  
Premium wählen.

 �  attraktive beitragsfreie 
Leistungen

 �  optional mit  
PersonenSchutzbrief

 �  individueller  
Versicherungsvertrag

 �  qualifizierte  
Beratung

UnfallSchutz

LASS DICH
NICHT STOPPEN.



WELCHE LEISTUNGEN GIBT ES?
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Hier werden Sie gerne beraten:

BEI INVALIDITÄT
Nach einem Unfall ist die körperliche Leistungsfähigkeit ein-
geschränkt. Die Höhe der Invaliditätsleistung hängt von der 
vereinbarten Versicherungssumme, der gewählten Invaliditäts-
staffel ab und wie schwer die gesundheitlichen Folgen sind. Je 
höher ein Dauerschaden ist, desto mehr Geld benötigen Sie.
 
DIE UNFALL-RENTE
Bei einer bleibenden Behinderung drohen langfristige, hohe fi-
nanzielle Belastungen, zum Beispiel dann, wenn Sie Ihren Beruf 
nicht mehr ausüben können oder eine Betreuung brauchen. Die 
Unfall-Rente wird ab einer 50-prozentigen Invalidität gezahlt, 
und das ein Leben lang. Zusätzlich kann vereinbart werden, dass
sich die Unfall-Rente ab einer 90-prozentigen Invalidität ver-
doppelt. 

DAS KRANKENHAUSTAGEGELD
Für jeden Tag im Krankenhaus erhalten Sie nach einem Unfall 
das vereinbarte Krankenhaustagegeld für bis zu drei Jahre. Ab 
dem 4. Tag wird es in doppelter Höhe gezahlt.  
Erweitertes Krankenhaustagegeld
Im Ausland wird zusätzlich ein Krankenhaustagegeld in der ver-
einbarten Höhe gezahlt.
Rooming-IN
Soweit Anspruch auf Krankenhaustagegeld für ein Kind bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres besteht und ein Elternteil 
zur Betreuung stationär mitaufgenommen wird (Rooming-IN), 
erhalten Sie für die Zeit der Betreuung ein zusätzliches Kranken-
haustagegeld in der vereinbarten Höhe.  

SOFORTLEISTUNG BEI SCHWERVERLETZUNGEN 
Die Sofortleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe ausgezahlt, wenn Sie unfallbedingt eine der in den 
Bedingungen aufgezählten Schwerverletzungen erleiden oder 
sechs Monate nach dem Unfall noch zu 50 % in Ihrer körperli-
chen oder geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sind. 

IM TODESFALL
Im Falle eines Unfalls mit Todesfolge erhalten die Hinterbliebe-
nen sofort die volle Summe. 

DIE KOSTEN FÜR KOSMETISCHE OPERATIONEN
Für kosmetische Operationen zur Behebung körperlicher Ent-
stellungen nach einem Unfall können Sie bis zu 20.000 Euro 
mitversichern. Bei unfallbedingtem Verlust oder Teilverlust von 
Zähnen sowie des insoweit vorhandenen festen Zahnersatzes 
oder Teilersatzes (Zahnbrücken, -kronen, -implantate, -inlays) 
werden die Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten ersetzt.

PERSONENSCHUTZBRIEF
Sie können Ihren Schutz mit dem Personenschutzbrief erwei-
tern, bei dem die Organisation und die Kostenübernahme von 
Beistandsleistungen von der ÖSA übernommen werden. Nach 
einem Unfall oder einem Krankenhausaufenthalt infolge von 
Krankheit können Sie Ihre Haushaltsführung oft nur mit fremder 
Hilfe gestalten. Dann werden Sie z. B. bis zu einem halben Jahr 
lang mit einer Haushaltshilfe oder beim Besorgen von Einkäufen 
unterstützt. Die ÖSA übernimmt Ihre Kosten und organisiert 
auch eine notwendige Kinderbetreuung, Kinderversorung sowie 
Kinderfahrdienste.

Sofortleistung bei Frakturen und Bänderrissen
Sie erhalten bei vollständigem Bruch mindestens 
eines Knochens und vollständigem Riss eines 
Muskels, einer Sehne, eines Bandes oder einer 
Kapsel eine Leistung in Höhe von 250 Euro. 

Schulausfallgeld
Die Kosten für den Nachhilfeunterricht werden bis 
zu 500 Euro übernommen. 

Bergungskosten
Für Ihre Rettung nach einem Unfall oder für den 
Transport ins nächste Krankenhaus erstattet die 
ÖSA bis zu 50.000 Euro. 

Rehabilitationsbeihilfe
Für einen Kuraufenthalt nach einem Unfall wird 
eine Beihilfe von 1.500 Euro gezahlt. 

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit 

Sofortleistung bei Oberschenkelhalsbruch  
ab 50 Jahren

BEITRAGSFREIE LEISTUNGEN

Wenn man bei einem Unfall eine Kopfverletzung trotz 
eines getragenen Schutzhelms erleidet, bekommt man 
für den Teil des Invaliditätsgrades, der auf die Kopfver-
letzung zurückzuführen ist, einen Bonus von 10 % auf 
die vereinbarte Invaliditätsgrundsumme. Der Bonus gilt 
z. B. beim Fahrradfahren, Surfen, Ski- / Snowboardfahren, 
Skaten, Reiten und Rodeln.

HELM TRAGEN WIRD BEI DER  
ÖSA GROßGSCHRIEBEN –  
MIT DEM HELMBONUS!


